
 

 

Redaktionsschluss Amtsblatt: Mittwoch 08:00 Uhr                        15. Januar 2021  Nr. 1 
Gemeindeverwaltung: Telefon 07393 1649 oder 953516  Telefax 07393 953517 

Homepage: www.unterwachingen.de     EïMail: info@unterwachingen.de  

 
 

 

AMTLICHE MITTEILUNG EN DER GEMEINDE  
 

 
 

Sprechzeiten des Bürgermeisters 
 

 

In der nächsten Woche finden unter Einhaltung der CoronaïVerordnung die Sprechstunden statt. 

Dazu gelten, wie gewohnt, folgende Öffnungszeiten in den Rathäusern in Unterwachingen und in 

Hausen am Bussen:  

¶ Rathaus Unterwachingen:  Donnerstag von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr 

¶ Rathaus Hausen am Bussen:   Donnerstag von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr. 

Ihr Anliegen können Sie auch gerne per EïMail unter info@hausenïamïbussen.de bzw.                

info@unterwachingen.de weitergeben. 

In dringenden Fällen ist Herr Bürgermeister Rieger unter der TelefonïNr. 07393 3516 erreichbar. 

ï Bürgermeisteramt ï  

 
 

Bevölkerungszahlen der Gemeinden Hausen am Bussen und Unterwachingen 
 

 

 

Gemeinde 

 

30.09.2020 

 

männlich 

 

weiblich 

 

30.06.2020 

 

Änderung 

 

30.09.2019 

 

Änderung 

 

Hausen 

am Bussen 
 

 
252 

 
126 

 
126 

 
251 

 
+ 0,4 % 

 
252 

 
+ 0,0 % 

 

Unterï 

wachingen 
 

 
200 

 
100 

 
100 

 
201 

 
ï 0,5 % 

 
200 

 
+ 0,0 % 

 
 

Kindergarten ï Fahrtkosten ï  
 

 

Wie bekannt, erstattet die Gemeinde jeweils 7,20 ú pro Monat an den Fahrtkosten der Kindergarten-

kinder. Wir nehmen die Abrechnung von den Monaten September 2020 bis Dezember 2020 derzeit 

vor und bitten, die Nachweise (Fahrkarten) bis spätestens Montag, den 25. Januar 2021 in den Rat-

hausïBriefkasten zu geben bzw. im jeweiligen Rathaus abzugeben.          

ï Bürgermeisteramt ï  
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Statistik 2020 der Gemeinden Hausen am Bussen und Unterwachingen  
 

 

Im Jahr 2020 wurden beim Standesamt Unterwachingen 2 Eheschließungen beurkundet.  

In Hausen am Bussen ist 1 Eheschließung beurkundet worden. 
 

1 Kind aus Hausen am Bussen kam im Jahr 2020 zur Welt, aus Unterwachingen waren es 2 Kin-

der. Die Geburten wurden auswärts beurkundet.  
 

1 Todesfall einer Mitbürgerin aus Hausen am Bussen wurde im Jahr 2020 beurkundet.  

Aus der Gemeinde Unterwachingen gab es 2020 3 Sterbefälle. 
 

Geburten 2020     Sterbefälle 2020 
 

Hausen am Bussen:     Hausen am Bussen: 

Breymaier Thilo      Sauter Mathilde 
 

Unterwachingen:     Unterwachingen: 

Aßfalg Lena      Neubrand Georg 

Aßfalg Milo      Maier Siegfried 

       Schelkle Karl 
 

Zuzüge ï Wegzüge 2020 
 

Insgesamt sind in Hausen am Bussen 15 Personen zugezogen; weggezogen sind ebenfalls 15 Per-

sonen.  

In Unterwachingen sind 7 Personen im Jahr 2020 zugezogen; weggezogen sind 6 Personen.  

Die Einwohnerzahlen zum 31. Dezember 2020 liegen voraussichtlich in Hausen am Bussen bei 

246 Personen, in Unterwachingen bei 199 Personen. 
 

Weitere Statistiken Hausen am Bussen Unterwachingen 

Gemeinderatssitzungen fanden statt 10 11 

Tagesordnungspunkte in den Sitzungen 107 108 

Amtsblätter wurden herausgegeben 51 51 

Sprechstunden im Rathaus 43 43 

Rentenanträge wurden bearbeitet 12 7 

Personalausweise wurden ausgestellt 21 19 

Reisepässe wurden ausgestellt 5 3 

Kinderreisepässe wurden ausgestellt 3 1 

Bauanträge wurden bearbeitet 8 4 

Führerscheinanträge wurden an das 

Landratsamt weitergeleitet 

4 6 

Polizeiliche Führungszeugnisse  6 4 

Kirchenaustritte 1 0 

GewerbeïAnmeldungen 3 5 

GewerbeïAbmeldungen 2 0 



 

Bilderrückblick 2020 aus den Gemeinden Hausen am Bussen und Unterwachingen 
 

 

 
 

Besucherrekord auf der Tourismusmesse CMT in Stuttgart 
 

 
 

Geschäftsführer Markus Mussotter bei der Beschlussfassung  

des Haushaltsplanes für das Jahr 2020 in Hausen am Bussen 
 

 
 

Straßenbau im Neubaugebiet ĂHalde IVñ in Hausen a. B. 
 

           
 

      Erweiterung des Gemeindehauses in Unterwachingen 

 
 

Ehrungen mit dem FeuerwehrïEhrenzeichen in Silber für 

Ulrich Traub, Markus Traub, Wolfram Kräutle und Markus 

Fiesel von der Freiwilligen Feuerwehr Hausen am Bussen 

Nicht auf dem Foto: Jürgen Engler 
 

  
 

Gemeindebesuch von Frau Ronja Kemmer MdB bei der Firma 

Marmix GmbH & Co. KG in Unterwachingen 
 

 
 

Unterwachingen: Besichtigung des neu gestalteten Grillplatzes  
 

 
 

Ehrung für 40 Jahre Gemeinderat in Hausen am Bussen an 

Paul Burgmaier 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Wurde Ihr Anspruch auf eine CoronaïSchutzimpfung bereits geprüft? 
 

 

Folgende Personen haben mit höchster Priorität Anspruch auf Schutzimpfung: 

1. Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben. 

2. Personen, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege älterer 

oder pflegebedürftiger Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden. 

3. Personen, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege älterer 

oder pflegebedürftiger Menschen tätig sind. 

4. Personen, die im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig ältere oder pflegebedürftiger 

Menschen behandeln, betreuen oder pflegen 

5. Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem sehr hohen Expositionsri-

siko in Bezug auf das Coronavirus SARSïCoVï2 tätig sind. 

6. Personen, die in medizinischen Einrichtungen regelmäßig Personen behandeln, betreuen oder 

pflegen, bei denen ein sehr hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsver-

lauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARSïCoVï2 besteht. 

Informationen unter: https://001ïiz.impfterminservice.de/impftermine/service?plz=89075 

Sie können Impftermine bei den Zentralen Impfzentren unter der 

Telefonnummer 116 117 oder https://www.impfterminser-

vice.de/impftermine vereinbaren. 

Bitte helfen Sie älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern!  



 

Änderungen im Ausweisï und Passwesen seit 1. Januar 2021 
 

 

Seit dem 1. Januar 2021 ist die zweite Verordnung zur 

Änderung der Passverordnung, der Personalausweis-

verordnung und der Personalausweisgebührenverord-

nung in Kraft getreten. 
 

1. Personalausweis 

Erstmals seit Einführung des Personalausweises im 

Scheckkartenformat vor zehn Jahren wurden die Ge-

bühren für die Erstellung des Ausweisdokumentes 

durch die Bundesregierung angepasst. 
 

Die Gebühr für Antragsteller, die das 24. Lebensjahr vollendet haben, steigt auf 37,00 ú. Die Gebühr 

für einen Personalausweis, dessen Inhaberin oder Inhaber zum Zeitpunkt der Antragstellung noch 

nicht 24 Jahre alt ist, bleibt unverändert bei 22,80 ú. 
 

Das Reaktivieren der OnlineïFunktion und das Neusetzung einer persönlichen PIN werden künftig 

kostenlos vom Bürgermeisteramt durchgef¿hrt. Beides kostete bisher 6,00 ú. 

Ab 2. August 2021 ist die Speicherung von Fingerabdrücken bei der Neuausstellung von Personal-

ausweisen verpflichtend. Bisher war die Aufnahme von Fingerabdrücken freiwillig. 
 

2. Gültigkeitsdauer von Kinderreisepässen  

Zum 1. Januar 2021 änderte sich die Gültigkeitsdauer von Kinderreisepässen. Künftige Kinderreise-

pässe können nur mit einer maximalen Gültigkeitsdauer von einem Jahr ausgestellt werden. Bisher 

ausgestellte Kinderreisepässe behalten ihre eingetragene Gültigkeit. Ebenso wurde der Verlänge-

rungsaufkleber für den Kinderreisepass ab 1. Januar 2021 nur mit einer Gültigkeitsdauer von maxi-

mal einem Jahr ausgestellt.  
 

Die neue Gültigkeitsdauer des Kinderreisepasses entspricht europarechtlichen Sicherheitsstandards 

(EUïVerordnung Nr. 2252/2004 über Normen für Sicherheitsmerkmale und biometrische Daten in 

von den Mitgliedstaaten ausgestellten Pässen und Reisedokumenten) und dient dem Schutz der Iden-

tität der Kinder. Soll das Reisedokument für das Kind eine sechsjährige Gültigkeitsdauer haben, ist 

ein regulärer (elektronischer) Reisepass oder Personalausweis zu beantragen.  
 

3. Einführung der eIDïKarte seit 1. Januar 2021 

Die eIDïKarte ist eine Karte für Unionsbürger und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraums 

mit Funktion zum elektronischen Identitätsnachweis. Sie ist ausschließlich für den OnlineïEinsatz 

konzipiert und dient nicht als Ausweisï oder Reisedokument. Antragsberechtigt sind Bürgerinnen 

und Bürger anderer EUïMitgliedsstaaten und des Europäischen Wirtschaftsraums ab 16 Jahren. 

Die Beantragung der eIDïKarte kostet 37,00 ú. Sie wird für eine Gültigkeitsdauer von zehn Jahren 

ausgestellt. Eine verkürzte Gültigkeit bei Personen unter 24 Jahren, wie bei Personalausweises oder 

Reisepässen, ist nicht vorgesehen. 

Die antragstellende Person muss persönlich für die Beantragung anwesend sein und sich ausweisen 

können. 

ï Bürgermeisteramt ï 

 
 

MITTEILUNGEN VON ÄMTER UND BEHÖRDEN  
 

  

 

 
 

 

Zusätzliches Personal für Kreisimpfzentrum Ehingen gesucht 
 

 

Für das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Ehingen suchen das Landratsamt und die mit dem Betrieb des KIZ 

beauftragte Huber Group weiteres Personal.  

Zahlreiche Interessenten hatten sich in den letzten Wochen dankenswerter Weise schon gemeldet, 

darunter allerdings viele Personen mit einer Verfügbarkeit nur in einer geringeren Stundenzahl.  



Damit über die Startphase hinaus eine ausreichende und verlässliche personelle Ausstattung für den 

Betrieb gesichert werden kann, werden insbesondere weitere Fachkräfte in Vollzeit oder Teilzeit (mit 

über 50 Prozent) gesucht. Auch Bewerbungen für Verwaltung und Registrierung in Teilzeit und 

Vollzeit sind noch willkommen. 

Dies betrifft Medizinische Fachangestellte (MFA) zur Durchführung der Impfung, Medizinischï 

oder PharmazeutischïTechnische Assistentinnen und Assistenten (MTA, PTA) für die Rekonstitu-

tion des Impfstoffs, Ärzte zur Impfaufklärung, sowie nichtïmedizinisches Personal für Registrie-

rungsï, Logistikï und allgemeine Verwaltungstätigkeiten.  

Bewerbungen sollten bei Interesse gerichtet werden an: bewerbung@huberïhealthïcare.com 

Weitere Informationen sind erhältlich bei Huber Health Care unter der Telefonnummer 

07335 9206 109. 

 
 

Aktuelle Informationen für Schafhalter  

OnlineïInvestitionsveranstaltung am 21. Januar 2021 
 

 

Das Landratsamt Reutlingen, Kreislandwirtschaftsamt und das Landratsamt AlbïDonau, Fachdienst 

Landwirtschaft laden zur OnlineïInformationsveranstaltung am Donnerstag, den 21. Januar 2021 

um 19:30 Uhr ein. Die Veranstaltung richtet sich an Hauptï und Nebenerwerbsschäfer und alle, die 

sich für die Schafhaltung interessieren. 

Themenschwerpunkte sind die Fütterung in Trockenperioden und die Vorstellung des EIPïProjekts 

Erzeugung marktgerechter Weidelämmer in BadenïWürttemberg. Die Referenten sind Dr. Ferdinand 

Ringdorfer von der Höheren Bundeslehrï und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumbergï

Gumpenstein in Österreich und René Roux vom Landratsamt Ludwigsburg. 

Informationen und Anmeldungen zu dieser kostenfreien Veranstaltung sind beim Kreislandwirt-

schaftsamt Mün singen bis Dienstag, 19. Januar 2021, unter der Telefonnummer: 07381 9397ï

7341 oder unter landwirtschaftsamt@kreisïreutlingen.de möglich. Die Teilnehmenden erhalten nach 

der Anmeldung per EïMail einen Zugangscode zur Veranstaltung. 

 
 

Pflanzenproduktionstag 2021 als Onlineveranstaltung am 19. Januar 2021 
 

 

Mit dem Jahreswechsel ergeben sich für Pflanzenproduktionsbetriebe wichtige Änderungen. Sie bil-

den die Schwerpunkte der Pflanzenproduktionstags 2021 des Fachdienstes Landwirtschaft im Land-

ratsamt AlbïDonauïKreis. Er findet am Dienstag, den 19. Januar 2021 als Onlineveranstaltung 

statt. Die Tagung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Verein landwirtschaftlicher Fachbildung (vlf) 

AlbïDonauïUlm, dem Beratungsdienst Integrierter Pflanzenbau Ulm und dem Kreisbauernverband 

UlmïEhingen.  

Am 1. Mai 2020 war die neue Düngeverordnung in Kraft getreten. Für die Dokumentation der Dün-

gemaßnahmen und des gesamtbetrieblichen Nährstoffbedarfs und ïeinsatzes gelten neue Regelun-

gen, die teilweise erheblich anders sind als die bisherigen Vorgaben. 

Vormittags ab 10:30 Uhr erörtert Anja Heckelmann vom Landwirtschaftlichen Technologiezentrum 

Augustenberg beispielhaft an ausgewählten landwirtschaftlichen Kulturpflanzen Düngebedarfser-

mittlung sowie die notwendige schlagbezogene Dokumentation der Düngemaßnahmen. Von Bedeu-

tung hierbei ist auch die Anrechenbarkeit und Mindestwirksamkeit des eingesetzten landwirtschaftli-

chen organischen Düngers. 

Geänderte Rahmenbedingungen im chemischen Pflanzenschutz erfordern von den landwirtschaftli-

chen Betrieben ebenfalls ein Umdenken. Ziel der Landesregierung ist es, den Pflanzenschutzmitte-

leinsatz bis zum Jahr 2030 um bis zu 40 Prozent zu reduzieren. Dies, in Verbindung mit einer zuneh-

mend geringeren Verfügbarkeit von Wirkstoffen, stellt die landwirtschaftlichen Betriebe vor große 

Herausforderungen, um weiterhin hochwertige Marktfrüchte für die menschliche Ernährung oder als 

Futtermittel erzeugen zu können. Mit welchen Strategien dies gelingen kann erläutert ab 13:00 Uhr 

Dr. Stefan Weigand von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in seinem Vortrag. 

mailto:bewerbung@huber-health-care.com
mailto:landwirtschaftsamt@kreis-reutlingen.de


Über die rechtlichen Vorgaben und Änderungen bei der Pflanzenschutzmittelanwendung sowie die 

Zulassungssituation bei Pflanzenschutzmitteln berichtet im Anschluss PaulïGeorg Dürr vom Land-

ratsamt AlbïDonauïKreis, Fachdienst Landwirtschaft. 

Die Teilnahme an den Nachmittagsvorträgen wird als zweistündige Fortbildung für den Sachkunde-

nachweis Pflanzenschutz anerkannt. Hierfür erfolgen während der Nachmittagsvorträge fachliche 

Abfragen, die zum Erhalt einer Bescheinigung zu beantworten sind. Ebenso werden bei der Anmel-

dung weitere Angaben benötigt. 

Die Anmeldung zum Pflanzenproduktionstag ist auf zwei digitalen Wegen möglich, unter 

https://www.edudip.com/de/webinar/202114/683330 oder über webinar@albïdonauïkreis.de. 

 

 
 

Kaufmännische Schule Ehingen 
 

 

Auf der Webseite der Kaufmännischen Schule Ehingen (www.ksehingen.de) informiert die 

Schule mittels dauerhaft bereitgestellter Informationsvideos über Wirtschaftsgymnasium, 

Kaufmännisches Berufskolleg und die Wirtschaftsschule. 
 

Am 1. März ist Anmeldeschluss für das Schuljahr 2021/2022 bei der Kaufmännischen Schule Ehin-

gen. Deshalb gibt es im Vorfeld die Möglichkeit für interessierte Schülerinnen und Schüler sowie de-

ren Eltern, weitergehende Informationen per Videostream anzusehen.  

 

Wirtschaftsgymnasium 
 

Die Kaufmännische Schule Ehingen bietet im vierzügigen Wirtschaftsgymnasium neben dem klassi-

schen Profil ĂWirtschaftñ auch das Profil ĂInternationale Wirtschaftñ mit bilingualem Unterricht 

an.  
 

Bildungsziel  

Das dreijährige Wirtschaftsgymnasium führt zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur)  und bereitet 

sowohl auf ein Studium als auch auf eine berufliche Ausbildung in Wirtschaft und Verwaltung vor. 

Es vermittelt eine vertiefte Allgemeinbildung sowie fundierte Kenntnisse im wirtschaftswissen-

schaftlichen Bereich und in Informatik. 
 

Aufnahmevoraussetzungen 

¶ Mittlerer Bildungsabschluss mit einem Notendurchschnitt von mindestens 3,0 in den Fächern 

Deutsch, Englisch und Mathematik, wobei in jedem dieser Fächer mindestens die Note ausrei-

chend erreicht sein muss 

¶ Versetzung in die Klasse 10 (G8) oder 11 (G9) eines allgemeinbildenden Gymnasiums  

¶ Versetzungszeugnis am Ende der Klasse 10 einer Gemeinschaftsschule auf EïNiveau 
 

Perspektiven 

¶ Mit bestandener Abiturprüfung können alle Fächer an allen deutschen Hochschulen, Universitä-

ten und Dualen Hochschulen studiert werden.  

¶ Bei Ausscheiden nach der Jahrgangsstufe 1 (Klasse 12) kann der schulische Teil der Fachhoch-

schulreife erworben werden.  

¶ Beim Eintritt in ein Ausbildungsverhältnis erhalten die Absolventen des Wirtschaftsgymnasiums 

zum Teil beträchtliche Verkürzungen der Ausbildungszeit. 

¶ Wirtschaftsgymnasiasten im Profil ĂInternationale Wirtschaftñ erwerben zusätzlich zum Zeugnis 

der Allgemeinen Hochschulreife ein Zertifikat über das Bestehen des ĂInternationalen Abiturs am 

Wirtschaftsgymnasium in BadenïWürttembergñ. 

https://www.edudip.com/de/webinar/202114/683330
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Kaufmännisches Berufskolleg I, Kaufmännisches Berufskolleg Fremdsprachen 
 

Bildungsziel 

¶ Vertiefung in den allgemeinbildenden Unterrichtsfächern 

¶ Vermittlung von theoretischen und fachpraktischen Grundkenntnissen für Tätigkeiten in Wirt-

schaft und Verwaltung 

¶ Arbeiten mit einer Unternehmenssoftware zur Unterstützung des prozessorientierten Denkens  

¶ Anwendung der fachtheoretischen Kenntnisse bei der Übungsfirma ĂMKR GmbHñ  
 

Aufnahmevoraussetzungen 

¶ Erfolgreicher Abschluss (Mittlere Reife) einer Realschule, Berufsfachschule (z. B. Wirtschafts-

schule), Werkrealschule, Gemeinschaftsschule 

¶ Versetzung in die Klasse 10 (G8) oder 11 (G9) eines allgemeinbildenden Gymnasiums  
 

Besonderheit  

Arbeit in der Übungsfirma MKR GmbH (Wahlpflichtbereich). Die Übungsfirma ist in einem Groß-

raumbüro, ausgestattet mit Büromöbeln wie in der Geschäftswelt üblich, modernster Hardware und 

praxisgerechter Software. Hier werden alle Tätigkeiten der kaufmännischen Berufspraxis und Infor-

mationsverarbeitung durchgeführt. Die Übungsfirma ist über eine Zentrale (ZÜF) mit ca. 5000 

Übungsfirmen in aller Welt vernetzt. Patenfirmen sind das LiebherrïWerk Ehingen GmbH und 

die Firma DIY Element System GmbH, Rottenacker.  
 

Perspektiven 

¶ eine berufliche Tätigkeit aufnehmen 

¶ ein Ausbildungsverhältnis (mit der Möglichkeit einer verkürzten Ausbildungszeit) beginnen  

¶ ins Kaufmännische Berufskolleg II  eintreten und dort die Fachhochschulreife erwerben 
 

Das Berufskolleg Fremdsprachen schließt nach zwei Jahren mit der Fachhochschulreife ab. Mit 

einer Zusatzprüfung kann der Berufsabschluss ĂStaatlich geprüfter Wirtschaftsassistentñ erworben 

werden.  

 

Zweijährige Wirtschaftsschule 
 

Bildungsziel 

Die Wirtschaftsschule ist eine zweijährige berufsvorbereitende Vollzeitschule. In ihr werden Grund-

lagen für einen kaufmännischen Beruf oder in einer öffentlichen Verwaltung gelegt.  

Schulabschluss: Fachschulreife (Mittlere Reife)  
 

Aufnahmevoraussetzungen 

¶ Hauptschulabschluss oder gleichwertige Bildungsabschlüsse (z. B. VAB) oder Versetzung in 

Klasse 10 der Werkrealschule 

¶ Versetzungszeugnis in die Klasse 10 der Realschule oder des Gymnasiums (G9) oder Klasse 9 (G8)  

¶ Abgangszeugnis nach Klasse 9 der Realschule/Gemeinschaftsschule (Niveau M) oder des Gym-

nasiums (G9) bzw. Gemeinschaftsschule (Niveau E) oder der Klasse 8 des Gymnasiums (G8) mit 

einem Notendurchschnitt von mind. 4,0 in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik. 
 

Perspektiven 

¶ Bessere Chancen bei Bewerbung um einen Ausbildungsplatz insbes. in einem Kaufmännischen 

Beruf 

¶ Besuch des Kaufmännischen Berufskollegs I und II oder des Kaufmännischen Berufskollegs 

Fremdsprachen jeweils mit dem Ziel der Fachhochschulreife. 

¶ Besuch eines dreijährigen beruflichen Gymnasiums (z. B. WG) mit dem Ziel der allgemeinen 

Hochschulreife 
 

Anmeldeschluss 1.  März 2021 
 

Weitere Auskünfte: Kaufmännische Schule Ehingen, Schulgasse 11, Tel. 07391 702510 

    www.ksehingen.de 



 
 

Mikrozensus 2021 ï Start in BadenïWürttemberg 

Kostenlose Teilnahme über das Internet und Telefon möglich 
 

 

Am 11. Januar 2021 startete der Mikrozensus 2021. Das Statistische Landesamt BadenïWürttemberg 

bittet hierfür alle ausgewählten Haushalte um Unterstützung bei der Durchführung der größten jährli-

chen Haushaltserhebung in Deutschland. Über das ganze Jahr 2021 hinweg werden in mehr als 900 

Gemeinden rund 55 000 in einer Stichprobe ausgewählte Haushalte in BadenïWürttemberg zu ihren 

Lebensverhªltnissen befragt. Dies sind rund ein % der insgesamt rund 5,3 Millionen Haushalte im 

Südwesten. Das Statistische Landesamt wird bei der Durchführung des Mikrozensus durch Erhe-

bungsbeauftragte unterstützt. 

Die Ergebnisse des Mikrozensus sind eine wichtige Informationsquelle zu den Lebensï und Arbeits-

bedingungen der Menschen. Dabei geht es beispielsweise um Fragestellungen in welchen Familien-

konstellationen Menschen leben, welche Bildungsabschlüsse von der Bevölkerung erworben wurden 

oder um Belange, welche die Gesundheit der Menschen betreffen. 

Was ist der Mikrozensus? 

Der Mikrozensus ist eine amtliche Haushaltsbefragung bei jªhrlich einem % der Haushalte. Die Er-

gebnisse dienen als Grundlage für politische, wirtschaftliche und soziale Entscheidungen von Bund 

und Ländern. Sie stehen auch der Wissenschaft, der Presse und interessierten Bürgerinnen und Bür-

gern zur Verfügung. Über 1 000 Haushalte werden pro Woche befragt. Die Angaben beziehen sich 

dann jeweils auf eine vorab bestimmte feste Berichtswoche. Die erteilten Auskünfte der Haushalte 

sind die Grundlage für Meldungen wie »Abhängigkeit der Frauen von den Einkünften der Angehöri-

gen gesunken« und ĂDie meisten Zuwanderungen nach BadenïWürttemberg erfolgen aus EUï28ï

Staatenñ. 

Für den Mikrozensus sind dabei die Auskünfte von Menschen im Rentenalter, von Studierenden so-

wie von Erwerbslosen genauso wichtig wie die Angaben von Angestellten oder Selbstständigen. Ge-

rade in Zeiten der CoronaïPandemie, die wirtschaftliche und soziale Veränderungen auslöst, ist der 

Mikrozensus von Bedeutung. Die Auskünfte der auskunftspflichtigen Haushalte helfen, die aktuelle 

Lage der Bevölkerung in BadenïWürttemberg abzubilden. Durch die Teilnahme am Mikrozensus 

tragen die Haushalte beispielsweise dazu bei, zu ermitteln, welche Auswirkungen die Pandemie 

selbst sowie die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung auf die Erwerbstätigkeit sowie das Einkommen 

der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen in BadenïWürttemberg haben. 

Neben dem Grundprogramm zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung sowie den seit 

1968 erhobenen Fragen der EUïweit durchgeführten Erhebung zur Arbeitsmarktbeteiligung werden 

seit 2020 zusätzlich Fragen der ebenfalls EUïweit durchgeführten Befragung zu Einkommen und 

Lebensbedingungen (englisch: Statistics on Income and Living Conditions, SILC) gestellt. Ab dem 

Jahr 2021 wird das Frageprogramm des Mikrozensus um die ebenfalls EUïweit durchgeführte Erhe-

bung zur Internetnutzung in privaten Haushalten (IKT) ergänzt. 

Wer wird für die Erheb ung ausgewählt? 

In einem mathematischen Zufallsverfahren werden zunächst Gebäude bzw. Gebäudeteile gezogen. 

Für die Ermittlung der Namen der Haushalte in den Gebäuden setzt das Statistische Landesamt vor 

Ort auch Erhebungsbeauftragte ein. Die Erhebungsbeauftragten können sich bei der Namensermitt-

lung mittels eines Ausweises als Beauftragte des Statistischen Landesamtes BadenïWürttemberg 

ausweisen. Für die zufällig ausgewählten Haushalte besteht Auskunftspflicht . Sie werden innerhalb 

von maximal fünf aufeinander folgenden Jahren bis zu viermal im Rahmen des Mikrozensus befragt. 

Wie läuft die Befragung ab? 

Ausgewählte Haushalte finden im Briefkasten ein Anschreiben des Statistischen Landesamtes Ba-

denïWürttembergs vor. Darin sind meist die Zugangsdaten für die Meldung über das Internet enthal-

ten. Alternativ wird das Schreiben von einem Erhebungsbeauftragten versandt oder eingeworfen und 

enthält die Bitte, mit diesem Kontakt für ein Interview am Telefon aufzunehmen. Aufgrund der 

CoronaïPandemie können Interviews vor Ort mit den Erhebungsbeauftragten, wie bis 2020 üblich, 

aktuell nicht stattfinden. Die Auskünfte können für alle Haushaltsmitglieder von einer volljährigen 

Person erteilt werden. 

https://www.statistik-bw.de/Presse/Pressemitteilungen/2020190
https://www.statistik-bw.de/Presse/Pressemitteilungen/2020190
https://www.statistik-bw.de/Presse/Pressemitteilungen/2020193
https://www.statistik-bw.de/Presse/Pressemitteilungen/2020193


Die Durchführung der Befragung mit unseren Erhebungsbeauftragten ist für die Haushalte die ein-

fachste und zeitsparendste Form der Auskunftserteilung. Alternativ haben diese auch die Möglich-

keit, den Fragebogen via Onlineformular oder in Papierform selbst auszufüllen. Vor allem für Aus-

kunftspflichtige die keinen Zugang zum Internet haben, bietet das Statistische Landesamt auch Tele-

foninterviews mit Mitarbeitenden des Amtes an. 

Alle erhobenen Einzelangaben unterliegen der Geheimhaltung und dem Datenschutz und werden 

weder an Dritte weitergegeben noch veröffentlicht. Nach Eingang und Prüfung der Daten im Statisti-

schen Landesamt werden die Erhebungsmerkmale getrennt von den personenbezogenen Hilfsmerk-

malen gespeichert. Im weiteren Verlauf werden die Daten anonymisiert und zu aggregierten Landesï 

und Regionalergebnissen weiterverarbeitet. 

 

 
 

Spitze auf dem Land! Technologieführer für  BadenïWürttemberg:  

Bis zum 28. Februar 2021 müssen die Aufnahmeanträge  

für die nächste Auswahlrunde vorliegen 
 

 

Über die Förderlinie ĂSpitze auf dem Land! Technologieführer für BadenïWürttembergñ können in-

novationsstarke Unternehmen im Ländlichen Raum (nach dem Landesentwicklungsplan) eine Förde-

rung erhalten, um neue Produkte oder Dienstleistungen voranzutreiben. Gemeinden mit solchen Un-

ternehmen können sich noch bis zum 28. Februar 2021 (Ausschlussfrist!) für die aktuelle sech-

zehnte Auswahlrunde bewerben. 

Innovationsorientierte Unternehmen sind von besonderer Bedeutung für den Ländlichen Raum, da 

sie die ausgeglichene Struktur BadenïWürttembergs prägen und Kerne für Innovationen und Zu-

kunftsfähigkeit sind. Kleine Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten können für ihre Investi-

tion bis zu 20 Prozent Zuschuss erhalten, mittlere Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigten 

bis zu zehn Prozent. Der maximale Förderbetrag pro Projekt beträgt 400.000 Euro. Bei einem deut-

lich erkennbaren Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie kann die Förderung auf max. 

500.000 Euro pro Projekt erhöht werden. Zuwendungen unter 200.000 Euro werden nicht bewilligt. 

Bezuschusst werden Unternehmensinvestitionen in Gebäude, Maschinen und Anlagen zur Entwick-

lung und wirtschaftlichen Nutzung neuer oder verbesserter Produkte und Dienstleistungen. 

Die Förderung erfolgt aus Landesï und EFREïMitteln. Die Fördermodalitäten gelten gemäß dem 

Operationellen Programm EFRE 2014ï2020 bzw. 2021ï2027 und den diesbezüglichen Verordnun-

gen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften und Leitlinien auf EUï, nationaler und Landesebene. Die 

Bewerbung für die Förderlinie erfolgt schriftlich durch Aufnahmeanträge der Gemeinden in Zusam-

menarbeit mit dem Unternehmen. Die Entscheidung über die Aufnahme erfolgt durch das Ministe-

rium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz BadenïWürttemberg auf der Basis des Vorschla-

ges eines dazu eingerichteten Bewertungsausschusses. 
 

Ansprechpartnerin im Regierungspräsidium Tübingen: 

Oberregierungsrätin Christine BraunïNonnenmacher, Referat 32 ï Betriebswirtschaft, Agrarförde-

rung und Strukturentwicklung, Telefon: 07071 757ï3327 

EïMail: christine.braunïnonnenmacher@rpt.bwl.de 
 

Ansprechpartnerin im Landratsamt AlbïDonauïKreis:  

Roswitha Edenhofer, Landratsamt AlbïDonauïKreis, Fachdienst Ländlicher Raum, Kreisentwick-

lung, Schillerstraße 30, 89077 Ulm,  

Telefon: 0731185ï1300, EïMail: roswitha.edenhofer@albïdonauïkreis.de 
 

Weitere Informationen zu ĂSpitze auf dem Landñ: 

https://mlr.badenïwuerttemberg.de/de/unsereïthemen/laendlicherïraum/foerderung/efre/spitzeïaufï

demïland/ 

mailto:christine.braun-nonnenmacher@rpt.bwl.de
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/laendlicher-raum/foerderung/efre/spitze-auf-dem-land/
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/laendlicher-raum/foerderung/efre/spitze-auf-dem-land/


 

 

Schreiben der Rentenversicherung wird ab Mitte Januar verschickt: 

Hilfe bei der Steuererklärung 
 

 

Auch Rentnerinnen und Rentner müssen Steuern zahlen, wenn das zu versteuernde Einkommen den 

jährlichen Grundfreibetrag überschreitet. 2020 lag der Grundfreibetrag für Alleinstehende bei 9.408 

Euro und für Verheiratete bei 18.816 Euro.  
 

Wer eine Steuererklärung machen muss, nutzt dafür gern die ĂMitteilung zur Vorlage beim Finanz-

amtñ. Mit dieser Mitteilung bescheinigt die Deutsche Rentenversicherung (DRV) den Ruheständlern 

kostenlos die Rentenhöhe für das abgelaufene Jahr. Wer die Bescheinigung schon einmal angefragt 

hat, bekommt sie ab Mitte Januar wieder automatisch von der DRV zugesandt. Wer sie erstmals be-

nötigt, kann sie kostenlos unter www.deutscheïrentenversicherung.de/steuerbescheinigung anfor-

dern.  
 

Weitere Informationen enthält die Broschüre ĂVersicherte und Rentner: Informationen zum Steuer-

rechtñ. Sie kann kostenlos unter der Telefonnummer 0721 825ï23888 oder per EïMail (presse@drvï

bw.de) bestellt werden. Im Internet unter www.deutscheïrentenversicherung.de steht die Broschüre 

ebenfalls als PDF zum Herunterladen zur Verfügung. 

 
 

 

VEREINSNACHRICHTEN  
 

 
 

Portospende für Sport und Freizeit Unterwachingen e. V. 
 

 

Der Verein Sport und Freizeit Unterwachingen e. V. freut sich über eine Spende der Netze BW in 

Höhe von 100,00 Euro. Das Unternehmen hat dafür wieder seine Portokasse Ăgeplündertñ. Dahinter 

verbirgt sich eine 2018 gestartete Aktion der Netze BW, bei der Haushalte aufgerufen werden, den 

Stand des Stromzählers nicht mehr per Post, sondern mithilfe elektronischer Medien mitzuteilen. Als 

Anreiz verspricht der Netzbetreiber, für jede OnlineïMitteilung des Stromverbrauchs das jährlich 

eingesparte Porto pro Kommune an eine gemeinnützige Organisation vor Ort zu spenden.  

ĂNormalerweise nutzen wir die Gelegenheit gerne für eine persönliche Scheckübergabe ï der Aus-

tausch mit den Vereinen und karitativen Einrichtungen ist für mich immer auch eine Bereicherungñ, 

erklärt Joachim Hepner, Kommunalberater bei Netze BW. Darauf wurde allerdings wegen des 

CoronaïVirus sicherheitshalber verzichtet, was aber der Freude keinen Abbruch tat.  

ĂEine Finanzspritze ist natürlich immer willkommen, in diesen Tagen mehr denn je. Unabhängig 

vom Betrag, finde ich auch die Geste toll, die dahinterstehtñ, sagt Roland Porombka vom gemeinnüt-

zigen Verein und bedankt sich deshalb bei allen Haushalten. 

Besonders schön sei es, so Bürgermeister Hans Rieger, dass die Bürgerinnen und Bürger von Unter-

wachingen dazu beigetragen haben: ĂDas ist für mich ein Zeichen guter Nachbarschaft und von Soli-

darität in unserer Gemeinde.ñ  

Die Netze BW führt die Aktion im kommenden Jahr fort ï dann werden hoffentlich auch wieder per-

sönliche Spendenübergaben möglich sein. 

Informationen unter: www.netzeïbw.de/Zaehler/Stromzaehler 

 

 
 

http://www.deutsche-rentenversicherung.de/steuerbescheinigung
mailto:presse@drv-bw.de
mailto:presse@drv-bw.de
file:///C:/Users/Markus%20Traub/Documents/AMTSBLATT/www.deutsche-rentenversicherung.de
http://www.netze-bw.de/Zaehler/Stromzaehler


 

SONSTIGES 
 

 

 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
 

 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117      Feuerwehr / Rettungsdienst: 112    Polizei: 110 
 

BereitschaftsdienstïZeiten:  

Montag, Dienstag, Donnerstag 18:00 Uhr bis 08:00 Uhr des Folgetages  

Mittwoch 13:00 Uhr bis 08:00 Uhr des Folgetages, Freitag 16:00 Uhr  bis 08:00 Uhr des Folgetages, 

Samstag, Sonntag, Feiertag (auch 24. / 31.12.) 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr des Folgetages. 
 

Öffnungszeiten der Notfallpraxis Ehingen  

Nur am Samstag, Sonntag, Feiertag (auch 24. / 31.12.) 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr   

An allen normalen Werktagen (Montag ï Freitag) ist die Notfallpraxis nicht besetzt.  

Die Notfallpraxis steht allen Bürgern in der Region zur Verfügung. Für die Sprechstunde benötigen 

Sie keinen Termin. 
 

Bereitschaftsdienst an den Wochenenden / Feiertagen  

Der fahrbereite, diensthabende Arzt ist in Telefonbereitschaft während der Dienstzeit über die oben 

angegebene Nummer erreichbar. Innerhalb des Dienstbezirks steht er für telefonische Beratungen 

und medizinisch notwendige Hausbesuche immobiler Patienten zur Verfügung.  
 

Bereitschaftsdienst an den Werktagen (Montag bis Freitag ohne Feiertage)  

Der diensthabende Arzt ist in Telefonbereitschaft während der Dienstzeit über die o. g. Nummer er-

reichbar. Ort und Zeitpunkt der Behandlung sind grundsätzlich telefonisch zu erfragen.  

Bei lebensbedrohlichen und dringenden Notfällen und im Zweifelsfall ist umgehend die Rettungs-

leitstelle Ulm auf der Notrufnummer 112 anzurufen. 
 

Sozialstation Raum Munderkingen:                   Telefon   38 82. 
 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:                          Telefon   01805 911601. 
 

ApothekenïNotdienst: 15.01.2021: SchlossïApotheke Obermarchtal, 16.01.2021: Vitalis Apotheke 

Ehingen, 17.01.2021: RatsïApotheke Laupheim, 18.01.2021: Apotheke Dr. Mack am Wenzelstein 

Ehingen, 19.01.2021: RatsïApotheke Ehingen, 20.01.2021: LindenïApotheke am Sternplatz Ehin-

gen, 21.01.2021: Apotheke Dr. Mack Rottenacker. 

 

Ambulanter Pflegeservice der Krankenhaus GmbH AlbïDonauïKreis: Wir sind immer für Sie da! 

89584 Ehingen, Spitalstraße 29:                   Telefon 07391 586ï586, Telefax 07391 586ï587, 

89143 Blaubeuren, Ulmer Straße 26:            Telefon 07344 170110, Telefax 07344 170111. 

Telefon 0800 0586586 ï Ihr Anruf ist gebührenfrei. 
 

MR Soziale Dienste gGmbH: 

Haushaltshilfe und Familienpflege im Raum Ehingen: Tel.: 07351 18826ï20, Telefax 18826ï30. 
 

Pflegestützpunkt AlbïDonauïKreis, Sternplatz 5, 89584 Ehingen  

Dienstag und Freitag (08:00 Uhr bis 12:30 Uhr), Donnerstag (08:00 Uhr bis 17:30 Uhr) 

Claudia Litzbarski, Tel.: 07391 779ï2476, EïMail: claudia.litzbarski@albïdonauïkreis.de  

 
 

Skiclub Rottenacker 
Absage der Skikurse und Ausfahrten für die Wintersaison 2020/21 

 

 

Aufgrund der neuesten Entwicklungen und Handlungsempfehlungen vom Schwäbischen Skiverband 

ist eine Durchführung unserer Skikurse und Ausfahrten zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich, da-

her haben wir die Absage aller Skikurse und Ausfahrten in dieser Saison beschlossen. 
 

Sollte sich die Situation gegen Ende der Saison doch noch wesentlich verbessern, werden wir eventu-

ell spontan noch eine Ausfahrt anbieten, allerdings nur, wenn für die Teilnehmer und Skilehrer KEIN 

erhöhtes Infektionsrisiko besteht. Eine Belegung unseres Skiheims ist derzeit ebenfalls nicht mög-

lich. Aktuelle Infos wie immer auf www.skiclubïrottenacker.de 

mailto:claudia.litzbarski@alb-donau-kreis.de


 

 

 

AOK ï Die Gesundheitskasse Ulm ï Biberach: 
Senioren in der Region sind häufiger depressiv 

Ein Viertel der über 70ïJährigen betroffen 
 

 

ĂIm Alter sind depressive Störungen die häufigste psychische Störung und gehen noch stärker als in 

jüngeren Altersgruppen mit einem erhöhten Suizidrisiko einherñ, sagt Dr. Alexandra Isaksson, Fach-

ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie bei der AOK BadenïWürttemberg. Niedergeschlagenheit, 

sozialer Rückzug, Antriebslosigkeit und Interessenverlust werden oft als natürliche Begleiterscheinun-

gen des Altwerdens und nicht als mögliches Warnzeichen für eine Depression gewertet. Dabei sind 

psychische Erkrankungen in der zweiten Lebenshälfte nicht selten. Allein in BadenïWürttemberg 

zählte die AOK im Jahr 2019 bei den über 70ïJährigen 145.949 Versicherte, die wegen einer depressi-

ven Störung in Behandlung waren ï 105.897 Frauen und 40.052 Männer. Die Einschränkungen und 

die soziale Isolation durch die CoronaïPandemie dürften diese Zahlen weiter ansteigen lassen. 

Laut einer Studie des RobertïKochïInstituts zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland erkranken 

8,1 Prozent aller Menschen im Alter von 18 bis 79 Jahren im Laufe eines Jahres an einer Depression. 

Schwere Depressionen sind im Alter nicht häufiger als im jüngeren Erwachsenenalter, allerdings sind 

leichtere Depressionen zwei bis drei Mal so häufig bei älteren Menschen zu finden. Besonders ge-

fährdet, an einer Depression im Alter zu erkranken, sind Frauen sowie Menschen ohne vertrauens-

volle persönliche Beziehungen und Bewohner in Pflegeheimen. 

Im Jahr 2019 mussten im Stadtkreis Ulm 26,9 Prozent der über 70ïJährigen (1.702 Versicherte) we-

gen Depression ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Im AlbïDonauïKreis waren 22,7 Prozent der 

AOKïVersicherten in der analysierten Altersgruppe betroffen (2.966 Versicherte). Damit liegen 

beide Kreise über dem Landesschnitt von 21,5 Prozent.  

ĂGrundsätzlich unterscheidet sich eine Depression im Alter nicht von einer Depression in jüngeren 

Jahrenñ, erklärt Dr. Isaksson. ĂJedoch klagen ältere Betroffene häufiger auch über körperliche Begleit-

symptome wie Schlafstörungen, Ohrgeräusche, Verdauungsprobleme und Schmerzen. All das kann die 

depressiven Symptome überdecken und dazu führen, dass eine Depression nicht erkannt wird.ñ Im 

Falle eines Verdachts auf eine depressive Störung sollte umgehend ein Arzt ï der Hausarzt, ein Fach-

arzt für Psychiatrie oder Psychosomatische Medizin oder ein Nervenarzt ï aufgesucht werden.  

ĂAb einem gewissen Schweregrad der Depression stellt eine antidepressive Medikation, am besten in 

Verbindung mit einer Psychotherapie, die wirksamste Behandlung darñ, so die Fachärztin. Aber auch 

die Betroffenen selbst können etwas dafür tun, um einer depressiven Symptomatik entgegenzuwir-

ken. Besonders in Zeiten der CoronaïPandemie sei es wichtig, eine geregelte Tagesstruktur beizube-

halten und in Bewegung zu bleiben. ĂDas Wichtigste bei einer depressiven Symptomatik ist, nicht 

allein in der aussichtslos erscheinenden Situation zu bleiben, sondern sich trotz oft vorhandener 

Schamï und Schuldgefühle einer anderen Person anzuvertrauenñ, rät Dr. Sabine Schwenk, Ge-

schäftsführerin der AOK UlmïBiberach. ĂEine Depression ist eine Erkrankung wie andere auch. Sie 

kann jeden treffen.ñ  

Die Gründe für Altersdepressionen sind vielfältig. Laut einer landesweiten ForsaïBefragung vom 

Oktober 2020 sorgen sich Frauen vor allem um Pflegebedürftigkeit (67 Prozent), gefolgt vom Ver-

lust von Familienmitgliedern oder Freunden (64 Prozent) und gesundheitlichen Problemen im Alter 

(58 Prozent) sowie der Altersarmut (39 Prozent). Für Männer stehen die gesundheitlichen Probleme 

im Vordergrund (65 Prozent), gefolgt von Pflegebedürftigkeit (63 Prozent) und der Angst vor dem 

Verlust von Familienmitgliedern oder Freunden (60 Prozent). Nur rund ein Viertel der Männer sorgt 

sich um Altersarmut. 

Bei Fragen zur Erkrankung und zu Anlaufstellen in der Nähe hilft die Deutsche Depressionshilfe 

weiter unter der Telefonnummer 0800 33 44 533. Auch die Telefonseelsorge steht Ratsuchenden 

rund um die Uhr und kostenfrei unter den Telefonnummern 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 zur 

Verfügung. AOKïVersicherte haben die Möglichkeit, sich über ihren Hausarzt in ein spezielles 

Facharztprogramm einzuschreiben, über das ihnen eine zeitnahe psychiatrische und psychotherapeu-

tische Behandlung sowie auch Unterstützung durch den sozialen Dienst der AOK vermittelt werden 

kann. Infos unter www.aok.de/pk/bw/inhalt/aokïfacharztprogramm. Als ergänzende OnlineïSelbst-

hilfe kann das Programm Ămoodgymñ Hilfestellung im Umgang mit depressiven Symptomen geben: 

www.aok.de/pk/uni/inhalt/moodgymïonlineïselbsthilfeïbeiïdepressionenï2/ 

http://www.aok.de/pk/bw/inhalt/aok–facharztprogramm


 

Lieferdienst der Gemeindebücherei Oberstadion 
 

 

Aufgrund des CoronaïLockdowns ist die Gemeindebücherei Oberstadion derzeit geschlossen. 

Um Sie auch weiterhin mit Medien zu versorgen, bietet die Bücherei während des Lockdowns wö-

chentlich am MittwochïNachmittag einen Lieferservice an. 

Medienrückgaben können an diesem Nachmittag vor die Tür gestellt werden. 
 

Über den OnlineïKatalog Findus unter oberstadion.buchabfrage.de können Sie Ihre Wunschmedien 

bequem von zu Hause auswählen und uns per EïMail mitteilen (EïMail bis Dienstag an bueche-

rei@oberstadion.de). 

Während der Schließungszeit werden alle Medien automatisch verlängert, im Lockdown müssen Me-

dien nicht in die Bücherei zurückgegeben werden. 

Über Änderungen im Hinblick auf die CoronaïSituation informieren wir Sie auf der Homepage der 

Gemeinde Oberstadion, Rubrik Gemeindebücherei, und im FindusïOnlinekatalog. 

Wir freuen uns, wenn Sie dieses Angebot rege nutzen. 
 

Ihr Team der Gemeindebücherei Oberstadion Birgit Ege und Sandra Volz  
 

Öffnungszeiten: 

Dienstag: 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr  Mittwoch: 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

Donnerstag: 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr  Freitag: 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

Jeden 1. Samstag im Monat während der Schulzeit: 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr 
 

Telefon: Bücherei 07357 9214ï14, Rathaus 9214 ï 0, Telefax 9214ï19,  

EïMail Bücherei: buecherei@oberstadion.de,  

OnlineïKatalog der Gemeindebücherei Oberstadion: oberstadion.buchabfrage.de 

Gemeindebücherei Oberstadion, Kirchplatz 29, 89613 Oberstadion 

  

 

 
 

Wichtige Frist für Solaranlagen & Co. läuft Ende Januar ab 
 

 

Besitzerinnen und Besitzer müssen ihre Anlage bis Ende Januar in ein bundesweites Register einge-

tragen ï sonst droht ein Stopp der Einspeisevergütung Wer eine Solaranlage betreibt oder anderwei-

tig dezentral Strom erzeugt, muss einen wichtigen Termin beachten: Bis zum 31. Januar 2021 müs-

sen alle Anlagen im neuen ĂMarktstammdatenregisterñ der Bundesnetzagentur angemeldet werden. 

Bei der Bundesnetzagentur entsteht dadurch erstmals ein Überblick über alle dezentralen Erzeu-

gungsanlagen in Deutschland wie Solarï und Biogasanlagen, Batteriespeicher oder Blockheizkraft-

werke. 
 

Besitzerinnen und Besitzer im Netzgebiet der Netze BW, die noch nicht tätig wurden, werden in die-

sen Tagen nochmals angeschrieben und auf die Anmeldepflicht aufmerksam gemacht. Ist die Anlage 

am Stichtag 31. Januar nicht erfasst, hat das Folgen: Die Netzbetreiber dürfen erst dann wieder Ein-

speisevergütung auszahlen, wenn die Registrierung nachgeholt wurde. Die Registrierung erfolgt über 

ein spezielles OnlineïPortal der Bundesnetzagentur unter www.marktstammdatenregister.de. Die da-

bei erforderlichen Daten stellt die Netze BW schriftlich oder online zur Verfügung. 
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